
►

▼Bitte senden an:

Stadt Markrantädt
Markt 1
04420 Markranstädt

Eingangsvermerk

Hinweis: 
Die Erlaubniserteilung ist eine kostenpflichtige 
Amtshandlung. Der Erlaubnisnehmer 
(Bauherr/in/Grundstückseigentümer/-in) hat 
die Verwaltungskosten zu tragen.

Das Hinweisblatt zur Neuanlage oder 
Veränderung von Grundstückszufahrten ist zu 
beachten.

 Antrag Grundstückszufahrt
Registrier-Nr. (wird vom Fachbereich III vergeben)

Hiermit wird die Zustimmung zur Durchführung von Arbeiten an der Straße gemäß § 22 in Verbindung 
mit § 18 Abs. 4 Sächsisches Straßengesetz zur Herstellung einer Grundstückszufahrt beantragt:

Antragsteller/-in

Name, Vorname (genaue Firmenbezeichnung – bei Antragstellung durch Dritte)

Anschrift (Straße, PLZ, Ort) 

Telefon/E-Mail

Bezeichnung des Grundstückes

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Gemarkung Flurstücks-Nr. Zufahrtsbreite in m

Baugenehmigung

Bauherr/-in / 
Grundstückseigentümer/-in

◄ Für die Zusendung der Erlaubnis und des Gebührenbescheides ist der/die
Bauherr/-in/Grundstückseigentümer/-in anzugeben.
Bei Firmen bitte genaue Firmenbezeichnung und geschäftsführende
Person(en) angeben - bei Antragstellung durch Dritte.

Name, Vorname (genaue Firmenbezeichnung und geschäftsführende Person(en) – bei Antragstellung durch Dritte)

Anschrift (Straße, PLZ, Ort) 

Telefon/E-Mail

▲ Datum, Unterschrift antragstellende Person ▲ Datum, Unterschrift Bauherr/-in/Grundstückseigentümer/-in
(falls nicht identisch mit antragstellender Person)

Anlage
Lageplan mit geplanter Zufahrt (vermaßt)

 erstmaliger Ausbau einer Grundstückszufahrt

 zweite Grundstückszufahrt

 Reparatur, Veränderung der Grundstückszufahrt

 Zufahrt über Entwässerungsgraben

 ja  Aktenzeichen: nein
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